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Kleine Anfrage 
des Abgeordneten Dr. Ehmke (Ettlingen) und der Fraktion DIE GRÜNEN 

Zwischenlager für abgebrannte Brennelemente 

Am 6. Oktober 1983 wurde von der Stadt Ahaus die Baugenehmi-
gung für das geplante Zwischenlager für abgebrannte Brennele-
mente erteilt. Vorher hatte die atomrechtliche Genehmigungsbe-
hörde, die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) in Braun-
schweig, mitgeteilt, daß sie gegen eine Genehmigung keine 
Bedenken habe. Bis heute liegt kein Wortprotokoll über die atom-
rechtliche Erörterung im Juni 1983 vor. Die PTB hatte beim Erörte-
rungstermin zugesagt, eine Genehmigung könne erst erteilt wer-
den, wenn das Wortprotokoll vorliege. 

Wir fragen die Bundesregierung: 

1. Konnte die der Bundesregierung unterstellte Physikalisch-
Technische Bundesanstalt (PTB) die auf dem Erörterungster-
min vorgebrachten Einwände gegen das Zwischenlager sorg

-

fällig prüfen, obwohl bis heute kein Protokoll vorliegt? 

2. Wie steht die Bundesregierung zu dem Wortbruch der PTB, die 
trotz ihres Versprechens vor Vorliegen des Wortprotokolls mit-
geteilt hat, sie habe keine Bedenken gegen eine Genehmi-
gung? 

3. Wie könnten die Rechte betroffener Bürger geltend gemacht 
werden, wenn sich anhand des Studiums eines zu einem späte-
ren Zeitpunkt erscheinenden Wortprotokolls herausstellen 
sollte, daß die auf dem Erörterungstermin vorgebrachten Ein-
wände nicht berücksichtigt wurden? 

Bonn, den 22. März 1984 

Dr. Ehmke (Ettlingen) 
Beck-Oberdorf, Schily, Kelly und Fraktion 




